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ge nationale Gesundheitssysteme aufzubauen und die natio-
nalen Kapazitäten zu stärken, indem die Aufmerksamkeit un-
ter anderem auf die Leistungserbringung, die Finanzierung
der Gesundheitssysteme, namentlich die Bereitstellung ange-
messener Haushaltsmittel, das Gesundheitspersonal, die Ge-
sundheitsinformationssysteme, die Beschaffung und Vertei-
lung von Medikamenten, Impfstoffen und Technologien, die
Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Ge-
sundheit und den politischen Führungs- und Lenkungswillen
gerichtet wird; 

13. erkennt die Notwendigkeit an, sich weiter mit der
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Auslandsschuldenlast sowie zur Förderung der Kohärenz und
Schlüssigkeit des internationalen Währungs-, Finanz- und
Handelssystems;

8. ist sich dessen bewusst, dass Ungleichheit inner-
halb der Länder und zwischen ihnen für alle Länder ungeach-
tet ihres Entwicklungsstands ein Anlass zur Besorgnis ist und
eine wachsende Herausforderung darstellt, die sich in vielfa-
cher Hinsicht auf die Entfaltung ihres wirtschaftlichen und
sozialen Potenzials sowie auf die Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, auswirkt;

9. ist sich außerdem dessen bewusst, dass sich das
Augenmerk auf die besonderen Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer und auf die bestehenden großen und zunehmen-
den wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten richten
muss, und ist sich ferner dessen bewusst, dass die Unterschie-
de zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern und die Ungleichheiten unter anderem zwischen
Reich und Arm und zwischen der Land- und der Stadtbevöl-
kerung hartnäckig fortbestehen, nach wie vor erheblich sind
und ausgeräumt werden müssen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre ehrgeizigen
Maßnahmen zur Bekämpfung der Ungleichheit fortzuführen;

11. betont, dass Maßnahmen zur Förderung eines dau-
erhaften, alle einschließenden und ausgewogenen Wirt-
schaftswachstums zwar für die Beschleunigung der Fort-
schritte bei der Erreichung der Millenniums-Entwicklungs-
ziele sowie für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
notwendig sind, jedoch nicht ausreichen, und dass Wachstum
alle Menschen, insbesondere die Armen, in die Lage verset-
zen soll, an wirtschaftlichen Chancen teilzuhaben und aus ih-
nen Nutzen zu ziehen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und
Einkommensmöglichkeiten führen und durch eine wirksame
Sozialpolitik ergänzt werden soll;

12. ist der Auffassung, dass die Förderung des allge-
meinen Zugangs zu sozialen Diensten und der Aufbau eines
sozialen Basisschutzes einen wichtigen Beitrag zur Festigung




